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Statistik der Kinder- und Jugendhilfe

Bitte beachten Sie bei der Beantwor-
tung der Fragen die Erläuterungen zu 
1  bis 7  in der separaten Unterlage.

Rücksendung 
bitte bis 

Ansprechperson für Rückfragen
(freiwillige Angabe)

Name:

Telefon oder E-Mail:

PFL
Teil I 6: Pflegeerlaubnis, Pflegschaften, Vormund- 
  schaften, Beistandschaften, Sorgeerklärungen,

Maßnahmen des Familiengerichts 2025
1. Februar 2026

Hinweise zum Ausfüllen
Der Fragebogen ist als Sammelbeleg angelegt, d.h. er wird  
in der Regel von mehreren Personen ausgefüllt, die für den  
jeweiligen Bereich zuständig sind. Die dafür benötigten Infor- 
mationen können aus den Verwaltungsunterlagen übernom-
men werden. Die Eintragungen sind zum Ende des Berichts-
jahres vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei den Buch-

staben A bis D Angaben zum aktuellen Bestand der Verfah-
ren am Jahresende abgefragt werden. Bei den Buchstaben 
E und F werden hingegen die im Laufe des Berichtsjahres 
neu hinzugekommenen Verfahren gezählt. Dabei sind im 
Fragebogen teilweise Mehrfachzählungen der gleichen 
Kinder und Jugendlichen vorgesehen.

A Kinder und Jugendliche, für die eine 
Pflegeerlaubnis nach § 44 SGB VIII  
besteht 1

ohne Angabe 
(nach Geburtenregister) divers

Anzahl der Pflegekinder am 
Jahresende ... männlich weiblich

... in Vollpflege ............................... 13–17 18–22 23–27 28–32

... in Wochenpflege ....................... 33–37 38–42 43–47 48–52

B Tagespflegepersonen, für die eine  
Pflegeerlaubnis nach § 43 SGB VIII 
besteht  2 Anzahl
Tagespflegepersonen am 
Jahresende ..................................... 53–57

C Bestehende Amtsvormundschaften und 
Amtspflegschaften  3

ohne Angabe 
(nach Geburtenregister) divers

Anzahl der Kinder und Jugend-
lichen am Jahresende ... männlich weiblich
... in gesetzlicher 

Amtsvormundschaft ................. 58–62 63–67 68–72 73–77

darunter: ausländische Kinder 
und Jugendliche ..... 78–82 83–87 88–92 93–97

... in bestellter Amtspflegschaft 98–102 103–107 108–112 113–117

und zwar: ausländische 
Kinder und 
Jugendliche ............ 118–122 123–127 128–132 133–137

in Unterhaltspflegschaft .......... 138–142 143–147 148–152 153–157

... in bestellter Amtsvor- 
mundschaft ................................ 158–162 163–167 168–172 173–177

darunter: ausländische Kinder 
und Jugendliche ..... 178–182 183–187 188–192 193–197
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Fachbereich 431
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19059 Schwerin
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Bemerkungen
Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie 
hier auf besondere Ereignisse und Umstände hinweisen, 
die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

1–12
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D

D Bestehende Beistandschaften 
für Kinder und Jugendliche am 
Jahresende  4 männlich weiblich

ohne Angabe 
(nach Geburtenregister) divers

Anzahl der Beistandschaften 
insgesamt ........................................ 198–202 203–207 208–212 213–217

darunter: 
für ausländische Kinder 
und Jugendliche ............................. 218–222 223–227 228–232 233–237

E Anrufungen und Entscheidungen des Familien-
gerichts wegen Gefährdungen des Kindeswohls 

1 Anrufungen des Familiengerichts wegen Gefährdungen 
des Kindeswohls  5

Anzahl der im Berichtsjahr neu hinzugekommenen Kinder und Jugendlichen, 
bei denen das Jugendamt wegen einer Gefährdung des Kindeswohls insbe-
sondere nach § 8a Absatz 2 Satz 1 oder § 42 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 das 
Familiengericht anruft, weil es dessen Tätigwerden für erforderlich hält.
Altersgruppe des Kindes/
Jugendlichen ... männlich weiblich

ohne Angabe 
(nach Geburtenregister) divers

... unter 6 Jahre ............................. 238–242 243–247 248–252 253–257 

... 6 bis unter 14 Jahre ................. 258–262 263–267 268–272 273–277

... 14 bis unter 18 Jahre ............... 278–282 283–287 288–292 293–297

2 Entscheidungen des Familiengerichts über die Einleitung von Maßnahmen 
wegen Gefährdungen des Kindeswohls  6

Anzahl der im Berichtsjahr neu hinzugekommenen Kinder und Jugend-
lichen, bei denen wegen einer Gefährdung des Kindeswohls insbesondere 
nach § 8a Absatz 2 Satz 1 oder § 42 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 eine oder 
mehrere der folgenden gerichtlichen Maßnahmen eingeleitet wurden.

2.1 Den Personensorgeberechtigten wurde auferlegt, 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) in 
Anspruch zu nehmen (§ 1666 Absatz 3 Nummer 1 BGB).
Altersgruppe des Kindes/
Jugendlichen ... männlich weiblich

ohne Angabe 
(nach Geburtenregister) divers

... unter 6 Jahre ............................. 298–302 303–307 308–312 313–317

... 6 bis unter 14 Jahre ................. 318–322 323–327 328–332 333–337

... 14 bis unter 18 Jahre ............... 338–342 343–347 348–352 353–357
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noch: 
E Anrufungen und Entscheidungen des Familien-

gerichts wegen Gefährdungen des Kindeswohls
2.2 Gegenüber den Personensorgeberechtigten oder 

Dritten wurden andere Gebote oder Verbote aus-
gesprochen (§1666 Absatz 3 Nummer 2 bis 4 BGB).

ohne Angabe 
(nach Geburtenregister) divers

Altersgruppe des Kindes/
Jugendlichen ... männlich weiblich

... unter 6 Jahre ............................. 358–362 363–367 368–372 373–377

... 6 bis unter 14 Jahre ................. 378–382 383–387 388–392 393–397

... 14 bis unter 18 Jahre ............... 398–402 403–407 408–412 413–417

2.3 Erklärungen der Personensorgeberechtigten wurden 
ersetzt (§1666 Absatz 3 Nummer 5 BGB).

ohne Angabe 
(nach Geburtenregister)

Altersgruppe des Kindes/
Jugendlichen ... männlich weiblich divers

... unter 6 Jahre ............................. 418–422 423–427 428–432 433–437

... 6 bis unter 14 Jahre ................. 438–442 443–447 448–452 453–457

... 14 bis unter 18 Jahre ............... 458–462 463–467 468–472 473–477

2.4 Übertragung der elterlichen Sorge auf das Jugendamt oder einen 
Dritten als Vormund oder Pfleger (im Fall eines Sorgerechtsentzugs 
nach §1666 Absatz 3 Nummer 6 BGB).

2.4.1 Vollständige Übertragung der elterlichen Sorge

ohne Angabe 
(nach Geburtenregister) divers

Altersgruppe des Kindes/
Jugendlichen ... männlich weiblich

... unter 6 Jahre ............................. 478–482 483–487 488–492 493–497

... 6 bis unter 14 Jahre ................. 498–502 503–507 508–512 513–517

... 14 bis unter 18 Jahre ............... 518–522 523–527 528–532 533–537

2.4.2 Teilweise Übertragung der elterlichen Sorge
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den folgenden Positionen 
E 2.4.2 bis E 2.4.2.1.1 jeweils um Teilbereiche der elterlichen 
Sorge handelt und damit um eine Teilmenge der jeweils vor-
herigen Position. Daher sind dort auch Mehrfachzählungen
von Kindern und Jugendlichen vorgesehen.

ohne Angabe 
(nach Geburtenregister) divers

Altersgruppe des Kindes/
Jugendlichen ... männlich weiblich

... unter 6 Jahre ............................. 538–542 543–547 548–552 553–557

... 6 bis unter 14 Jahre ................. 558–562 563–567 568–572 573–577

... 14 bis unter 18 Jahre ............... 578–582 583–587 588–592 593–597

darunter:
2.4.2.1. Übertragung des Personensorgerechts ganz oder teilweise

Unterposition von 2.4.2.

ohne Angabe 
(nach Geburtenregister) divers

Altersgruppe des Kindes/
Jugendlichen ... männlich weiblich

... unter 6 Jahre ............................. 598–602 603–607 608–612 613–617

... 6 bis unter 14 Jahre ................. 618–622 623–627 628–632 633–637

... 14 bis unter 18 Jahre ............... 638–642 643–647 648–652 653–657
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darunter:
2.4.2.1.1 Übertragung nur des Aufenthaltsbestimmungsrechts

Unterposition von 2.4.2.1

ohne Angabe 
(nach Geburtenregister) divers

Altersgruppe des Kindes/
Jugendlichen ... männlich weiblich

... unter 6 Jahre ............................. 658–662 663–667 668–672 673–677

... 6 bis unter 14 Jahre ................. 678–682 683–687 688–692 693–697

... 14 bis unter 18 Jahre ............... 698–702 703–707 708–712 713–717

F Begründung der gemeinsamen Sorge nicht 
miteinander verheirateter Eltern  7 Anzahl der im Berichtsjahr 

neu hinzugekommenen
Sorgeerklärungen 

durch von beiden Elternteilen abgegebene Sorge-
erklärungen (§1626a Absatz 1 Nummer 1 BGB) ........... 718–722

durch Entscheidung des Familiengerichts 
(§1626a Absatz 1 Nummer 3 BGB) ................................... 723–727
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